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und der3. Faktorsind dieBeschuldigtenund ihre Vertheidiger,Sie
könnendannnochverlesenlassen,was Sie wollen."

Bachem: „DasJnkriminirtehat dochnur das öffentlicheMiniste¬
rium zu bezeichnen;dadurchwird derVertheidigungdasMaterial ge¬
geben,gegenwelchessiesichbei derVertheidigungzu wendenhat."

Präs.: „Ich werdedenHerrnStaatsprokuratorweiterfortfahren
lassenund nachSchluffdas verlesenlassen,was mir nöthigerscheint."

Linz: „NocheinekllrzeBemerkung:Ich habe,bevorichbegonnen,
erklärt,das;seitensdesHerrnOberprokuratorsausalle ausgeschiedenen
BriefekeinWerthgelegtwerde,unddamitwirddieBemerkungdesHerrn
Anw.Simons erledigtsein.WasdieBemerkungdesHrn.Adv.Bachem
betrifft, sohat derHerr PräsidentAlles aufzuklären,was er für die
Sachewichtighält."

Präs.: Der Ausdruck,,'nkriminirt" ist meinerseitsungenauund
inkorrektgewesen.Ich werdeIhnen sagen,was michbei derAuswahl
der Briesegeleitethat. Ich habeunberücksichtigtgelassen,obdieselben
bet astend oderent l astend waren; nichtalleinfür das„schul di g",
sondernauchfür da? „nichtschuldig" habeichdasMaterial gesam¬
melt.Es ist nun deffhalbnichtzweckmäffig,wennderStaatsprokurator
einzelnederBriefeauslassenwürde. Ich glaube,daff es zweckmäffig
ist, wennwir auf dieeingeschlageneWeisefortfahren."

Simons: „NachdieserMittheilung wird die Sachevollständig
aufgeklärt."

Präs.: „Ich glaubte,das voraussetzenzu können."
Simons: „Also nur die Stellen sind inkriminirt,

welche hier vorgelesen sind?"
Bachem: „DerVertheidigungwird esdochselbstoerständl.chüber¬

lassensein, auch noch ihr bekannte Punkte aus den Akten,
die nochnichtverlesensind,anzuziehen?"

Linz: „Es handeltsichhiernureinstweilenum dieBriese; bezüg¬
lichder Broschürenmuff ichdasdemHrn. Oberprokuratorüberlassen."

Oberpr.: „Wir habenes hiermit einerZuchtpolizeigerichtsver-
handlnngundnichtmiteinerAssisenverhandlungzuthun; beiderersteren
hat dasGerichtzuerläutern,was zurAusklärungzweckmäffigist. Das,
was in derVerhandlungvorgekommenist, kann aber auchselbstver¬
ständlichzumGegenständederAnklagegemachtwerden."

Darauf werdenBriefe und einProtokoll, welchesderNedak-


